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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen russischer Begriffe

GKRF Zivilkodex der Russischen Föderation (Grazhdanskij Kodeks Rossijskoj Federacii)
GPKRF Zivilprozesskodex der Russischen Föderation (Grazhdansko-pravovoj Kodeks Ros-

sijskoj Federacii)
KRF Verfassung der Russischen Föderation (Konstitucija Rossijskoj Federacii)
KSRF Verfassungsgericht der Russischen Föderation (Konstitucionnyj Sud Rossijskoj Fe-

deracii)
KSRFZ Gesetz über das Verfassungsgericht der Russischen Föderation (Zakon o Konsti-

tucionnom Sude Rossijskoj Federacii)
TKRF Arbeitskodex der Russischen Föderation (Trudovoj Kodeks Rossijskoj Federacii)
UKRF Strafkodex der Russischen Föderation (Ugolovnyj Kodeks Rossijskoj Federacii)
WASRF Oberstes Handelsgericht der Russischen Föderation (Verhovnyj Arbitrazhnyj Sud

Rossijskoj Federacii)
WSRF Oberstes Gericht der Russischen Föderation (Verhovnyj Sud Rossijskoj Federacii)
ZhKRF Wohnkodex der Russischen Föderation (Zhilichnyj Kodeks Rossijskoj Federacii)

Abkürzungen in der russischen Sprache
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A. Einleitung

„(…) das Zivilrecht [ist] ein wichtiges Gut.
Sein Ziel ist die Verwirklichung der persönlichen Freiheit

ohne Gewalt.“

Popper, Karl R., Die offene Gesellschaft und ihre Feinde,
Vorwort zur 7. Aufl. S. X.

Eine zivilrechtliche Beziehung zwischen zwei deutschen Bürgern scheint nur auf
den ersten Blick nichtstaatlicher Art zu sein. Blickt man dagegen unter die Ober-
fläche, so wird unmittelbar erkennbar, dass auch ein privatrechtliches Verhältnis
durch und durch vom Staat bestimmt ist: Der Staat schafft die zivilrechtliche
Grundlage der Beziehung und regelt die Geltendmachung privater Rechte (ge-
richtlich wie außergerichtlich). Dabei ist der deutsche Gesetzgeber gemäß Art. 1
Abs. 3 GG an die Grundrechte gebunden. Während die Legislative so den gesetz-
lichen Rahmen schafft, entscheidet die Judikative rechtskräftig die Streitfragen
zwischen den Bürgern und ist bei ihrer Tätigkeit ebenfalls nach Art. 1 Abs. 3 GG an
die Grundrechte gebunden1. Bereits daraus folgt – geht man vom hierarchischen
Vorrang der Verfassung aus –, dass das Zivilrecht nur auf der Grundlage bzw. im
Einklang mit dem Verfassungsrecht existieren kann. Deutlich wird dies insbesondere
im Hinblick auf die Möglichkeiten der Verfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1
Nr. 4a GG) und der konkreten Normenkontrolle (Art. 100 GG), welche unter an-
derem eine höchstrichterliche Überprüfung der Privatrechtsnormen und ihrer An-
wendung gewährleisten sollen.

Ausgehend von dem Gesagten ist eine vollständige Trennung zwischen Privat-
recht und Verfassungsrecht bzw. den Grundrechten, so wie sie in Deutschland ver-
standen werden, nicht möglich. Die Tatsache, dass der Gesetzgeber bei der Schaffung
neuer Gesetze unter anderem im Bereich des Zivilrechts, bzw. die Gerichte bei
Entscheidungen auf diesem Gebiet, Grundrechte beachten müssen, ist im Grund-
gesetz verankert und bedarf keines Beweises.

Im Übrigen sind die Grenzen zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht, wie
bereits von Pokrovskij2 bemerkt, ohne hier die grundsätzlichen Streitigkeiten über

1 Hier kann erst ein Mal unterschlagen werden, dass diese Bindung zum Teil umstritten und
unterschiedlicher Art ist.

2 @_[a_Sb[YZ, ?b^_S^lV `a_R\V]l TaQWUQ^b[_T_ `aQSQ, S. 44 ff.



die dogmatische Bewertung dieser Frage vertiefen zu wollen, fließend3. Es wäre
zumindest denkbar, die meisten klassischen Bereiche des Privatrechts, als solche des
öffentlichen Rechts zu gestalten. Dies wird auch durch die Betrachtung der histo-
rischen Entwicklung früher Staatlichkeit deutlich4.

Die Frage der sog. „Drittwirkung“ der Grundrechte, oder schlicht der Bindung der
Bürger an die Grundrechte, die die deutsche Rechtswissenschaft seit Generationen
beschäftigt, ist nunmehr eine des rechtsdogmatischen „wie“, nicht mehr eine des
„ob“. Die Tatsache, dass die Grundrechte auf die Rechtsverhältnisse zwischen
Bürgern einwirken und diese gestalten, wird mittlerweile nicht mehr in Frage ge-
stellt, genauso wenig wie die Tatsache, dass diese Wirkung keiner direkten Art ist.
Die deutsche Rechtswissenschaft wird zumindest in der internationalen Literatur als
Erfinderin des Begriffs der Drittwirkung gehandelt, so dass der Begriff auch oft auf
Deutsch verwendet wird5. Seit den 50-er Jahren des letzten Jahrhunderts ist dieses
Thema ständiger Gegenstand einer mal mehr, mal weniger heißen Diskussion in der
deutschen Rechtslehre gewesen6. Es scheint, als wäre dieser Diskussion nichts mehr
hinzuzufügen. Erst in jüngster Zeit sind zahlreiche Veröffentlichungen zu diesem
Thema erschienen, die diesen Standpunkt zu bekräftigen scheinen7. Hervorzuheben
sind hier insbesondere die Monographien von Poscher und Ruffert.

Ziel dieser Arbeit ist zum einen die Untersuchung der Einwirkung der Grund-
rechte auf das Privatrecht in Russland vor dem Hintergrund der in Deutschland dazu
entwickelten Ansätze. Zum anderen sollen diese Ansätze anhand der Herausarbei-
tung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Umgang beider Rechtsordnungen
sowie anhand des Umgangs von Rechtsprechung und Lehre beider Länder mit der
Wirkung der Grundrechte im horizontalen Verhältnis überprüft werden. Dabei wird
die Uniformität der in der deutschen Rechtswissenschaft üblichen Vorgehensweisen
und Vorstellungen durch ihre Anwendung auf ein vergleichbares Rechtssystem
hinterfragt. Die Vergleichbarkeit des russischen Rechtssystems, welche darauf
gründet, dass die Russische Föderation ebenfalls ein sozialer Rechtsstaat ist, welcher
die Grundrechte der Bürger und Menschen gemäß Art. 2 der Verfassung der Rus-
sischen Föderation anerkennt und die Staatsgewalten an diese bindet, liefert die
idealen Bedingungen für eine kritische Überprüfung der gängige Vorgehensweisen,
Methoden und Vorstellungen sowie ihrer Ergebnisse in dem zu untersuchenden
Bereich in Deutschland. Ein Blick auf die schon länger bekannten Fragestellungen

3 Vgl. nur Maurer, Staatsrecht I, § 1 II, Rn. 18 ff., Literaturnachweise Rn. 76 ff.
4 @_[a_Sb[YZ, ?b^_S^lV `a_R\V]l TaQWUQ^b[_T_ `aQSQ, S. 44 ff.
5 Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Oxford 2006, S. 521 ff. m.w.N.
6 Vgl. nur Nachweise bei Papier, in: Merten/ders., Grundrechte in Deutschland I, § 55,

S. 1331.
7 Z.B. Dolderer, Objektive Grundrechtsgehalte, S. 201 ff.; Floren, Grundrechtsdogmatik

im Vertragsrecht; Koch, Der Grundrechtsschutz des Drittbetroffenen; Kokott, in: dies./Rudolf,
Gesellschaftsgestaltung, S. 57 ff.; Lenz, Vorbehaltslose Freiheitsrechte; Poscher, Grundrechte
als Abwehrrechte; Ruffert, Vorrang der Verfassung; Schwabe, Phantomjagd, FS Selmer, S. 247;
Uesseler, Einwirkung der Grundrechte.
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vor dem Hintergrund einer völlig anderen historischen Entwicklung, welcher noch
nicht durch „alteingesessene“ Theorien versteinert ist, weckt auch für hiesige Pro-
bleme Hoffnung auf neue Lösungsansätze.

Die Handhabung der Problematik, wie die Grundrechte auf das Privatrecht in
Europa einwirken, lässt nämlich im europäischen Rechtsraum keinen einheitlichen
Lösungsansatz erkennen. Klar ist lediglich, dass die Rechtswissenschaften der
meisten Länder sich mit dieser Frage ebenfalls bereits beschäftigt haben. Dabei sind
sie, jeweils abhängig von der nationalen verfassungsrechtlichen Ausgestaltung, zu
einer Vielfalt an unterschiedlichen Ergebnissen und Lösungsansätzen gekommen.
Während die griechische Verfassung eine direkte Wirkung der Grundrechte aus-
drücklich anordnet8, spielt sie in Dänemark9 und Schweden10 gar keine Rolle;
zwischen diesen beiden Extremen existiert eine Reihe an vermittelnden Lösungen11.
Diese Mannigfaltigkeit an Erklärungsansätzen macht deutlich, dass es in dieser
Frage kein allgemeingültiges „Richtig“ oder „Falsch“ gibt.

Der Sinn dieser Arbeit liegt nicht etwa darin, die „strategische Wichtigkeit
deutsch-russischer Partnerschaft“ in irgendeiner Weise zu untermauern. Eine wis-
senschaftliche Arbeit kann nicht aus einem solchen oder ähnlichen Grund ge-
schrieben werden. Ein Vergleich in diesem Bereich soll hier deshalb vorgenommen
werden, weil der Antagonismus der beiden Verfassungen in dem zu untersuchenden
Punkt vor dem Hintergrund prinzipiell gleicher Grundlagen auf den ersten Blick
derart gravierend ist, dass sich die Möglichkeit für die Wissenschaft beider Länder,
davon zu profitieren, regelrecht aufdrängt.

Die Untersuchung wird aus Sicht der deutschen Wissenschaft begonnen. Ein-
leitend wird zur Veranschaulichung ein kurzer Exkurs zum Stand der deutschen
Rechtsdogmatik in Bezug auf die Wirkung der Grundrechte im Privatrecht gemacht
werden, wobei der Blick auf die Hintergründe und Eckpunkte der Problematik ge-
lenkt wird. Dabei wird das Thema eingegrenzt und die Hauptbegriffe der Untersu-
chung herausgearbeitet. Bereits hier sollen die Schwächen und Stärken der jewei-
ligen Standpunkte aufgezeigt werden. Sodann wird sich die Untersuchung der ent-
sprechenden Problematik in der Russischen Föderation widmen. Wo es vonnöten
sein wird, werden auch anhand fallbezogener Gegenüberstellungen tiefere Einblicke
in die parallelen Thematiken in Deutschland gewährt, so dass es sich insgesamt
schließlich um einen asymmetrischen Vergleich aus deutscher Perspektive handelt.

8 Iliopoulus-Strangas/Leventis, in: Iliopoulus-Strangas, Soziale Grundrechte in Europa,
S. 290 f.

9 Nielsen, in: Iliopoulus-Strangas, Soziale Grundrechte in Europa, S. 107.
10 Vahlne Westerhäll, in: Iliopoulus-Strangas, Soziale Grundrechte in Europa, S. 582.
11 Eine Übersicht findet sich bei: Iliopoulus-Strangas, in: dies., Soziale Grundrechte in

Europa, S. 967 ff.
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